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Böden schützen im Kreis Mettmann –
Bodenfunktionskarten

Ausschuss für Umweltschutz, 
Landschaftspflege und Naherholung

12. November 2012

Umweltamt - Untere Bodenschutzbehörde

UmweltmedienUmweltmedien


gesetzlicher 

Gewässerschutz 

Wasser Boden LuftWasser Boden Luft


gesetzlicher 
Bodenschutz 


gesetzlicher

SchutzGewässerschutz 
seit 1957 
(WHG)

Bodenschutz 
seit 1999 

(BBodSchG)

Schutz
seit 1971 

(GewO  BImSchG)

Umweltamt - Untere Bodenschutzbehörde

                                                           Anlage 1



15.11.2012

2

Bodenfunktionen gemäß § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz

1. Natürliche Funktionen als
• Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 

Bodenorganismen,

• Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen,

• Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere 
auch als Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

3 Nutzungsfunktionen als
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3. Nutzungsfunktionen als
• Rohstofflagerstätte,

• Fläche für Siedlung und Erholung,

• Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

• Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver-
und Entsorgung.

Weitere gesetzliche Grundlagen zum Schutz des Bodens

§ 1 und § 1a des Baugesetzbuches (Bodenschutzklausel)
• Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden

B d h t b l  ü  i  di  Ab ä  i fli ß• Bodenschutzbelange müssen in die Abwägung einfließen

• Eingriffe in Natur und Landschaft müssen ausgeglichen werden

§ 1 Landesbodenschutzgesetz NRW
Böden, die die Bodenfunktionen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2

(natürlichen Funktionen und Archivfunktion) in besonderem Maße 

erfüllen, sind besonders zu schützen

Schutzwürdigkeit von Böden im Kreis Mettmann sind durch 
Bodenfunktionskarten ermittelt worden!
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Schritt 1 Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Böden in ihren fünf
Bodenteilfunktionen

Vorgehensweise

Schritt 2 Zusammenfassung der Böden mit homogener Leistungsfähigkeit 
bzw  Schutzwürdigkeit

BiotopentwicklungspotenzialNatürliche Bodenfruchtbarkeit

bzw. Schutzwürdigkeit

Regelungsfunktion im Wasserhaushalt
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ArchivfunktionRegelungsfunktion im Stoffhaushalt

Vorgehensweise

Schritt 3 Ermittlung von Suchräumen für Vorrang- und Vorbehaltsflächen für 
den Bodenschutz
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Bodenfunktionskarte Maßstab 1 : 50.000 (erstellt 2006)
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Legende

5 / besonders schutzwürdig

4 / sehr schutzwürdig

3 / schutzwürdig

2 / mittlere Schutzwürdigkeit

1 / geringe Schutzwürdigkeit

Ortslagen, Abgr., Auff.

Bodenfruchtbarkeit

Legende

Bodenvorranggebiete

Bodenvorbehaltsgebiete

Böden mit mittlerer Schutzwürdigkeit

Ortslagen, Abgr., Auff.

Aggregierte Bewertung

Neuerstellte Bodenfunktionskarte im Maßstab 1 : 5.000 

Erstellung der Bodenfunktionskarte im kommunalen Planungsmaßstab 
1 : 5.000 mit Hilfe von:

• Digitalen und analogen Bodenkarten 1 : 5.000 der land- und 
forstwirtschaftlichen Standorterkundungen, verschiedenen 
Kartierverfahren

• Felduntersuchungen zur Validierung an 50 Standorten

• Digitalem Geländemodell DGM 10
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• Digitalem Geländemodell DGM 10

• Landnutzungsauswertung 1 : 5.000 (BRW 2012)

• Aktualisierten Datengrundlagen z.B. Landschaftsplan, Biotop- und 
Kompensationskataster
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Bodenfunktionskarte Maßstab 1 : 50.000 im Vergleich 1 : 5.000
hier: Bodenfruchtbarkeit 

Legende

5 / besonders schutzwürdig

4 / sehr schutzwürdig

3 / schutzwürdig

2 / mittlere Schutzwürdigkeit2 / mittlere Schutzwürdigkeit

1 / geringe Schutzwürdigkeit

Ortslagen, Abgr., Auff.
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Legende

Legende

Bodenvorranggebiete

Bodenvorbehaltsgebiete

Böden mit mittlerer Schutzwürdigkeit

Ortslagen Abgr Auff

Bodenfunktionskarte Maßstab 1 : 50.000 im Vergleich 1 : 5.000 Bodenfunktionskarte Maßstab 1 : 50.000 im Vergleich 1 : 5.000
hier: aggregierte Bewertung 

Ortslagen, Abgr., Auff.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
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Der Landrat  Mettmann, den 12.11.2012 

III / 70   

 

 

 

 

Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Landschaftspflege und Naherholung 

am 12.11.2012 

- TOP 10.1: Auermühle Ratingen 

hier: Anfrage der CDU-Fraktion vom 08.11.2012 

 

 

Zu den in der Anfrage der CDU-Kreistagsfraktion vom 08.11.2012 enthaltenen Einzelfragen 

wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Frage 1: 

Hält die Verwaltung die geplante Maßnahme, die nach den Plänen der Eigentümer zukünftig 

auch zur Stromgewinnung genutzt werden soll, grundsätzlich für genehmigungsfähig? 

 
Falls ja: 

Frage 2: 

Welche Auflagen werden mit einer Inbetriebnahme verknüpft? 

Frage 3: 

Waren diese Auflagen vor der Beseitigung des alten Mühlenrades abzusehen? 

 

Antwort: 

Seit dem Jahr 2009 finden mit der Verwaltung Gespräche zur Errichtung eines bereits zu 

diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhandenen Wasserrades an der Auermühle statt. Die Frage 

der Stromerzeugung mittels Wasserkraft wurde dabei zunächst als Nebeneffekt betrachtet. 

Aufgrund der über Jahrzehnte nicht erfolgten Ausnutzung des ursprünglich erteilten Wasser-

rechts zum Anstau der Anger wurde dieses zwischenzeitlich durch die Verwaltung in Umset-

zung der entsprechenden wasserrechtlichen Vorschriften widerrufen. Der Widerruf ist nach 

Rücknahme der hiergegen erhobenen Klage bestandskräftig.   

 

Grundsätzlich ist für die Errichtung einer Wasserkraftanlage zur Energiegewinnung eine Er-

laubnis nach Wasserrecht erforderlich. Grundlage zur Beurteilung einer beabsichtigten Was-

serkraftnutzung ist eine entsprechende Planung, die die Fragen der ökologischen Durchgän-
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gigkeit der Anger in Verbindung mit einer Wasserkraftnutzung darstellt und somit eine ver-

lässliche Planungsgrundlage aufzeigt. 

 

Bis heute liegt kein Planungskonzept vor; Einzelheiten des Vorhabens sind der Verwaltung 

damit nicht bekannt. 

 

Auf Grund der örtlichen Situation der Anger an der Auermühle ist aus Sicht der Verwaltung 

eine sinnvolle Stromerzeugung durch Wasserkraft sehr fraglich, da zur Energiegewinnung 

ein entsprechendes Energiegefälle vorhanden sein muss. In der ULAN-Sitzung am 

14.05.2012 wurde auf Grund einer Anfrage der Fraktion UWG-ME ausführlich zum Potenzial 

der Wasserkraftnutzung im Kreis Mettmann Stellung genommen (sh. Vorlage 70/005/2012).  

An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. 

 

Da zur Energiegewinnung die Anger abgesperrt und aufgestaut werden müsste, wäre da-

durch die ökologische Durchgängigkeit der Anger nicht gewährleistet. Dies ist nach den heu-

te einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen unzulässig. 

 

Unabhängig davon kann nur durch Vorlage eines ausführlichen Planungskonzeptes seitens 

der Verwaltung geprüft werden, ob eine Wasserkraftnutzung am Standort Auermühle unter 

Beachtung der wasserrechtlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des 

Landeswassergesetzes möglich wäre. Hierzu sind die wasserrechtlichen, ökologischen und 

hydraulischen Belange im Planungskonzept darzustellen.  

 

Vom Eigentümer sollte die Frage beantwortet werden, welche Absicht nun konkret verfolgt 

werden soll - Wasserkraftnutzung oder das Anbringen eines Wasserrades aus optischen 

Gründen. 

 

Welche Auflagen konkret in einer Erlaubnis zur Wasserkraftnutzung formuliert werden, kann 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden, da kein bearbeitungsfähiger An-

trag vorliegt.  
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